
 

 

Parlamentsdienst 

 
 
 
 29. August 2022 
 
 
 
 
 An die Mitglieder des 
 Stadtparlaments 
 
 
 
 
Beschlüsse der Interfraktionellen Konferenz (IFK) und der vorberatenden Sachkom-
missionen Stadtbau (SBK) und Bildung, Sport und Kultur (BSKK) zu folgenden Ge-
schäften der 6./7. Sitzung des Stadtparlaments vom 29. August 2022  
 

 
 
    

Trakt. Gesch. Geschäft Referent/in 
Nr. Nr.  

    
2 22.71 Wahl eines Mitgliedes in die Sachkommission Stadtbau 

anstelle des zurückgetretenen M. Bollmann (SVP) für 
den Rest der Amtsdauer 2022/2026 

T. Wolf 
(IFK) 

    

  Vorgeschlagen wird: Walter Isler (SVP)  
    

    

3 22.58 Wahl der Mitglieder in die Kommission Berufsvorberei-
tung für die Amtsdauer 2022/2026 

T. Wolf 
(IFK) 

    

  Vorgeschlagen werden:  

Bernd Bleistein (SVP)  
Alexandra Greminger (Vertretung Nachbargemeinden)  
Beat Gruber (SP)  
Andres Oehler (Vertretung Winterthurer Quartiere)  
Andreas Wisler (FDP)  
Sarah Wolfensberger (Vertretung DSS)  
Christoph Ziegler (GLP) 
(1 Sitz noch vakant) 

 

    
    

4 22.63 
(DB) 

Areal Obertor: Öffentlicher Gestaltungsplan «Areal 
Obertor»; Verzicht auf das Ausarbeiten eines öffentli-
chen Gestaltungsplans, Festlegen der weiteren Pla-
nungsschritte der Teilbereiche zur Erreichung der Ziele 
des Gegenvorschlages 

B. Zäch 
(SBK) 

    

  Zustimmung: 7:1 
    
    

5 22.30 
(DSS) 

Erlass der Verordnung über die Volksschule in der 
Stadt Winterthur 

M. Steiner 
(BSKK) 

    

  Zustimmung mit nachfolgenden Änderungen: 9:0 

    



 - 2 - 

Verordnung über die Volksschule: 
 
Art. 5 (Schulsozialarbeit), Absatz 2: 
2 Pro 690 Schülerinnen und Schüler ist mindestens eine 
Vollzeitstelle Schulsozialarbeit einzusetzen. 
(Zustimmung: 6:3) 
 
 
Art. 13 (Dienstleistungen), Absatz 2 lautet neu:  
2 Die Schulpflege verfügt für die Schreiberfunktion, die 
Kanzlei, die Leitung Bildung sowie die Unterstützung 
der Schulleitungen über ein eigenes Stellenkontingent 
im Rahmen des städtischen Stellenplans. 
(Zustimmung: 9:0) 
 
 
Weisung, Antrag 8: 
 

Die Ziffern 8a. und 8b. des Stadtratsantrages werden 
durch folgende Bestimmung ersetzt: 
 
8. Die Inkraftsetzung der Verordnung über die Volks-
schule in der Stadt Winterthur (Ziff. 1) sowie der übrigen 
Anpassungen (Ziff. 2 – 7) wird mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln als dringlich im Sinne von Art. 37 KV er-
klärt und erfolgt per 1. August 2022 sofort. 
(Zustimmung: 9:0) 

 


